Allgemeine Nebenbestimmungen fur Zuwendungen

zur Projektférderung (ANBest-P)
Stand: April 2006

Die ANBest-P enthalten Nebenbestimmungen im Sinne des § 36 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VWVfG) sowie
notwendige Erlauterungen. Die Nebenbestimmungen sind Bestandteil des Zuwendungsbescheides, soweit dort nicht
ausdriicklich etwas anderes bestimmt ist.
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Anforderung und Verwendung der Zuwendung

Die Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden.

Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhangenden Einnahmen (insbesondere Zuwendungen, Leis-
tungen Dritter) und der Eigenanteil des Zuwendungsempfangers sind als Deckungsmittel fur alle mit dem
Zuwendungszweck zusammenhangenden Ausgaben einzusetzen. Der Finanzierungsplan ist hinsichtlich
des Gesamtergebnisses verbindlich. Die Einzelansatze dirfen um bis zu 20 vom Hundert Uberschritten
werden, soweit die Uberschreitung durch entsprechende Einsparungen bei anderen Einzelansatzen aus-
gegllchen werden kann. Beruht die Uberschreitung eines Einzelansatzes auf behordlichen Bedingungen
oder Auflagen, insbesondere im Rahmen des baurechtlichen Verfahrens, sind innerhalb des Gesamter-
gebnisses des Finanzierungsplans auch weitergehende Abweichungen zulassig. Die Satze 2 bis 4 finden
bei Festbetragsfinanzierung keine Anwendung.

Durfen aus der Zuwendung auch Personalausgaben oder sachliche Verwaltungsausgaben geleistet
werden und werden die Gesamtausgaben des Zuwendungsempfangers Gberwiegend aus Zuwendungen
der offentlichen Hand bestritten, darf der Zuwendungsempfanger seine Beschaftigten nicht besser stellen
als vergleichbare Bundesbedienstete. Hohere Entgelte als nach dem Tarifvertrag fir den offentlichen
Dienst (TV6D), sowie sonstige Uber- und auf3ertarifliche Leistungen dirfen nicht gewahrt werden.

Die Zuwendung darf nur insoweit und nicht eher angefordert werden, als sie innerhalb von zwei Monaten
nach der Auszahlung fir fallige Zahlungen benétigt wird. Die Anforderung jedes Teilbetrages muss die zur
Beurteilung des Mittelbedarfs erforderlichen Angaben enthalten. Im Ubrigen darf die Zuwendung wie folgt
in Anspruch genommen werden:

Bei Anteil- oder Festbetragsfinanzierung jeweils anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungs-
geber und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfangers,

bei Fehlbedarfsfinanzierung, wenn die vorgesehenen eigenen und sonstigen Mittel des Zuwendungsem-
pfangers verbraucht sind.

Wird ein zu deckender Fehlbedarf (Nr. 1.4.2) anteilig durch mehrere Zuwendungsgeber finanziert, so darf
die Zuwendung jeweils nur anteilig mit den Zuwendungen der anderen Zuwendungsgeber angefordert
werden.

Zahlungen vor Empfang der Gegenleistung diurfen nur vereinbart oder bewirkt werden, soweit dies allge-
mein Ublich oder durch besondere Umsténde gerechtfertigt ist.

Die Bewilligungsbehérde behélt sich vor, den Zuwendungsbescheid mit Wirkung fur die Zukunft zu wider-
rufen, wenn sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht zu erreichen ist.

Nachtragliche ErmaRigung der Ausgaben oder Anderung der Finanzierung

Ermafigen sich nach der Bewilligung die in dem Finanzierungsplan veranschlagten Gesamtausgaben fir
den Zuwendungszweck, erhdhen sich die Deckungsmittel oder treten neue Deckungsmittel (z.B. Investiti-
onszulagen) hinzu, so ermafigt sich die Zuwendung

bei Anteilfinanzierung anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber und den vorgese-
henen eigenen und sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfangers,
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bei Fehlbedarfs- und Vollfinanzierung um den vollen in Betracht kommenden Betrag.

Nr. 2.1 gilt (ausgenommen bei Vollfinanzierung und bei wiederkehrender Forderung desselben Zuwen-
dungszwecks) nur, wenn sich die Gesamtausgaben oder die Deckungsmittel insgesamt um mehr als
500 Euro &ndern.

Vergabe von Auftragen

Wenn die Zuwendung oder bei Finanzierung durch mehrere Stellen der Gesamtbetrag der Zuwendung
mehr als 100.000 Euro betragt, sind anzuwenden

- bei der Vergabe von Auftragen fur Bauleistungen der Abschnitt | der Vergabe- und Vertragsordnung fiir
Bauleistungen (VOB),

- bei der Vergabe von Auftragen fur Lieferungen und Dienstleistungen der Abschnitt | der Verdingungs-
ordnung fiir Leistungen - ausgenommen Bauleistungen - (VOL).

Verpflichtungen des Zuwendungsempfangers, auf Grund des § 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schrankungen (GWB) und der Vergabeverordnung (VgV) die Abschnitte 2 ff. der VOB/A bzw. VOL/A anzu-
wenden oder andere Vergabebestimmungen einzuhalten, bleiben unberuhrt.

Zur Erfillung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstande

Gegenstande, die zur Erfullung des Zuwendungszwecks erworben oder hergestellt werden, sind fir den
Zuwendungszweck zu verwenden und sorgféltig zu behandeln. Der Zuwendungsempféanger darf Gber sie
vor Ablauf der im Zuwendungsbescheid festgelegten zeitlichen Bindung nicht anderweitig verfiigen.

Der Zuwendungsempféanger hat die zur Erflllung des Zuwendungszwecks beschafften Gegenstande, de-
ren Anschaffungs- oder Herstellungswert 410 Euro (ohne Umsatzsteuer) Ubersteigt, zu inventarisieren. So-
weit aus besonderen Griinden der Bund Eigentiimer ist oder wird, sind die Gegenstande in dem Inventar
besonders zu kennzeichnen.

Mitteilungspflichten des Zuwendungsempféangers

Der Zuwendungsempféanger ist verpflichtet, unverzuglich der Bewilligungsbehérde anzuzeigen, wenn

er nach Vorlage des Finanzierungsplans - auch nach Vorlage des Verwendungsnachweises - weitere Zu-
wendungen fir denselben Zweck bei anderen offentlichen Stellen beantragt oder von ihnen erhélt oder
wenn er - ggf. weitere - Mittel von Dritten erhalt,

der Verwendungszweck oder sonstige fir die Bewilligung der Zuwendung maf3gebliche Umstande sich
andern oder wegfallen,

sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen
ist,

die angeforderten oder ausgezahlten Betrage nicht innerhalb von zwei Monaten nach der Auszahlung ver-
braucht werden kénnen,

zu inventarisierende Gegenstande innerhalb der zeitlichen Bindung nicht mehr entsprechend dem Zuwen-
dungszweck verwendet oder nicht mehr bendétigt werden,

ein Insolvenzverfahren Uber sein Vermégen beantragt oder erdffnet wird.

Nachweis der Verwendung

Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von sechs Monaten nach Erflllung des Zuwendungs-
zwecks, spétestens jedoch mit Ablauf des sechsten auf den Bewilligungszeitraum folgenden Monats der
Bewilligungsbehorde nachzuweisen (Verwendungsnachweis). Ist der Zuwendungszweck nicht bis zum
Ablauf des Haushaltsjahres erfillt, ist innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres ber
die in diesem Jahr erhaltenen Betrdge ein Zwischennachweis zu fihren. Sachberichte als Teil eines Zwi-
schennachweises gem. Nr. 6.3 dirfen mit dem n&chst falligen Sachbericht verbunden werden, wenn der
Berichtszeitraum fur ein Haushaltsjahr drei Monate nicht Uberschreitet.

Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmafigen Nachweis.

In dem Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie das erzielte Ergebnis im Einzelnen darzu-
stellen und den vorgegebenen Zielen gegeniiberzustellen. Im Sachbericht ist auf die wichtigsten Positio-
nen des zahlenmafigen Nachweises einzugehen. Ferner ist die Notwendigkeit und Angemessenheit der
geleisteten Arbeit zu erlautern.

In dem zahlenmaRigen Nachweis sind die Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher Folge und voneinander
getrennt entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplans auszuweisen. Der Nachweis muss alle mit
dem Zuwendungszweck zusammenh&ngenden Einnahmen (Zuwendungen, Leistungen Dritter, eigene
Mittel) und Ausgaben enthalten. Dem Nachweis ist eine tabellarische Belegibersicht beizufligen, in der die
Ausgaben nach Art und in zeitlicher Reihenfolge getrennt aufgelistet sind (Belegliste). Aus der Belegliste
missen Tag, Empfénger/Einzahler sowie Grund und Einzelbetrag jeder Zahlung ersichtlich sein. Soweit
der Zuwendungsempfanger die Mdglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes
hat, duirfen nur die Entgelte (Preise ohne Umsatzsteuer) beriicksichtigt werden. Im Verwendungsnachweis
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ist zu bestatigen, dass die Ausgaben notwendig waren, dass wirtschaftlich und sparsam verfahren worden
ist und die Angaben mit den Biichern und gegebenenfalls den Belegen ubereinstimmen.

Der Zwischennachweis (Nr. 6.1 Satz 2) besteht aus dem Sachbericht und einem zahlenmaRigen Nachweis
(ohne Belegliste nach Nr. 6.2.2 Satz 3), in dem Einnahmen und Ausgaben entsprechend der Gliederung
des Finanzierungsplans summarisch zusammenzustellen sind.

Die Belege missen die im Geschéftsverkehr tiblichen Angaben und Anlagen enthalten, die Ausgabebele-
ge insbesondere den Zahlungsempfanger, Grund und Tag der Zahlung, den Zahlungsbeweis und bei Ge-
genstanden den Verwendungszweck. AuRerdem missen die Belege ein eindeutiges Zuordnungsmerkmal
zu dem Projekt (z.B. Projektnummer) enthalten.

Der Zuwendungsempfanger hat die Originalbelege (Einnahme- und Ausgabebelege) Uber die Einzelzah-
lungen und die Vertrage Uber die Vergabe von Auftragen sowie alle sonst mit der Férderung zusammen-
hangenden Unterlagen (vgl. Nr. 7.1 Satz 1) funf Jahre nach Vorlage des Verwendungsnachweises aufzu-
bewahren, sofern nicht nach steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften eine langere Aufbewahrungsfrist
bestimmt ist. Zur Aufbewahrung kénnen auch Bild- oder Datentrager verwendet werden. Das Aufnahme-
und Wiedergabeverfahren muss den Grundsatzen ordnungsmafiger Buchfiihrung oder einer in der offent-
lichen Verwaltung allgemein zugelassenen Regelung entsprechen.

Darf der Zuwendungsempfanger zur Erfullung des Zuwendungszwecks Mittel an Dritte weiterleiten, sind
die von den empfangenden Stellen ihm gegenuber zu erbringenden Verwendungs- und Zwischennachwei-
se dem Verwendungs- oder Zwischennachweis nach Nr. 6.1 beizufligen.

Prifung der Verwendung

Die Bewilligungsbehorde ist berechtigt, Biicher, Belege und sonstige Geschéftsunterlagen anzufordern so-
wie die Verwendung der Zuwendung durch drtliche Erhebungen zu priifen oder durch Beauftragte prifen
zu lassen. Der Zuwendungsempfanger hat die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten und die notwendi-
gen Auskunfte zu erteilen. In den Fallen der Nr. 6.6 sind diese Rechte der Bewilligungsbehérde auch dem
Dritten gegentiber auszubedingen.

Unterhélt der Zuwendungsempfanger eine eigene Prifungseinrichtung, ist von dieser der Verwendungs-
nachweis vorher zu prifen und die Prufung unter Angabe ihres Ergebnisses zu bescheinigen.

Der Bundesrechnungshof ist berechtigt, bei den Zuwendungsempfangern zu prifen (88 91, 100 BHO).

Erstattung der Zuwendung, Verzinsung

Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach Verwaltungsverfahrensrecht (ins-
besondere 88 48, 49 VwVfG) oder anderen Rechtsvorschriften mit Wirkung fir die Vergangenheit zurtick-
genommen oder widerrufen oder sonst unwirksam wird.

Nr. 8.1 gilt insbesondere, wenn
die Zuwendung durch unrichtige oder unvollstandige Angaben erwirkt worden ist,
die Zuwendung nicht oder nicht mehr fur den vorgesehenen Zweck verwendet wird,

eine aufldsende Bedingung eingetreten ist (z.B. nachtragliche ErmaRigung der Ausgaben oder Anderung
der Finanzierung nach Nr. 2).

Ein Widerruf mit Wirkung flir die Vergangenheit kann auch in Betracht kommen, soweit der Zuwendungs-
empfénger

die Zuwendung nicht alsbald nach der Auszahlung zur Erfiillung des Zuwendungszwecks verwendet oder

Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfilllt, insbesondere den vorgeschriebenen Ver-
wendungsnachweis nicht rechtzeitig vorlegt sowie Mitteilungspflichten (Nr. 5) nicht rechtzeitig nachkommt.

Der Erstattungsbetrag ist nach Maf3gabe des § 49 a Abs. 3 VwWVfG mit funf Prozentpunkten vom Hundert
Uber dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB nach § 1 des Diskontsatz-Uberleitungs-Gesetzes vom
9. Juni 1998 (BGBI. | S. 1242) jahrlich zu verzinsen.

Werden Zuwendungen nicht alsbald nach der Auszahlung zur Erfillung des Zuwendungszwecks verwen-
det und wird der Zuwendungsbescheid nicht zurickgenommen oder widerrufen, so kénnen fir die Zeit von
der Auszahlung bis zur zweckentsprechenden Verwendung ebenfalls Zinsen in Hohe von funf Prozent-
punkten tber dem Basiszinssatz nach § 247 BGB jahrlich verlangt werden; entsprechendes gilt, soweit
eine Leistung in Anspruch genommen wird, obwohl andere Mittel anteilig oder vorrangig einzusetzen sind
(8 49a Abs. 4 VwWVIG). Eine alsbaldige Verwendung nach Satz 1 liegt vor, wenn ausgezahlte Betrage in-
nerhalb von zwei Monaten verbraucht werden.



	Stand: April 2006
	1 Anforderung und Verwendung der Zuwendung
	3 Vergabe von Aufträgen
	4 Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände
	5 Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers
	6 Nachweis der Verwendung
	7 Prüfung der Verwendung
	8 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung

